
Hörsystem-Versicherung

Unser Rundum-Service für Sie

Die optimale 
Absicherung 
für Ihr Hörsystem.

•	 Individuelle,	kompetente	und	verständliche	Beratung	zu
	 allen	Fragen	guten	Hörens	und	zu	Krankenkassenleistungen

•	 Computergesteuerte	Anpassung	von	Hörsystemen

•	 Individuelle	Hörlösungen:	Standard,	Mittelklasse,	
	 Komfort	und	Premium

•	 Kostenfreier	Hörtest	für	Jung	und	Alt

•	 Probetragen	im	Alltagsleben

•	 Ersatzgeräte	im	Reparaturfall

•	 Schnelle	Reparatur	und	Reinigung	Ihrer	Otoplastiken

•	 Finanzierung:	Der	direkte	Weg	zu	mehr	Lebensqualität

•	 Hörsystem-Versicherung:	Die	optimale	Absicherung	für	
	 Ihre	gesamte	Hörsystemversorgung

•	 Individuelle	Beratung	zu	Fragen	des	Gehörschutzes

•	 Maßgefertigter	Schwimm-	und	Lärmschutz

•	 Vollsortiment:	Batterien,	Hörsystemzubehör,	
	 Reinigungs-	und	Pflegeprodukte

•	 Ausführliche	Beratung	zu	Lichtsignalanlagen	für
	 Haustür/Telefon/Wecker,	Hörverstärker,	
	 Fernseh-Infrarot-Systeme	und	FM-Funksysteme

Die	Hörsystem-Versicherung	der	Mannheimer	Versicher-	
ung	AG	bietet	Ihnen	während	des	Probetragens,	max.	für	
90	Tage	zuverlässige	Sicherheit	mit	günstigen	Beiträgen	
und	schneller	Hilfe	im	Schadenfall:

Die	Beiträge	enthalten	die	gesetzliche	Versicherungsteuer	
in	Höhe	von	19	%	und	verstehen	sich	für	die	Zeit	des	Probe-
tragens,	max.	für	90	Tage.	Der	Beitrag	ist	direkt	bei	Über-
nahme	 des	 Hörsystems	 als	 Einmalzahlung	 zu	 entrichten.

*	Versicherungssumme	=	Kaufpreis	der	Hörgeräteversorgung

Mannheimer Versicherung AG (Stand 04/2015)

Ihr neues Hörsystem:
rundum versichert 
zu günstigen Konditionen

Beitragsübersicht
Versicherungsbeitrag
für das Probetragen,

max. 90 Tage

  1.000 €
2.000 €
3.000 €
4.000 €
 5.000 €
 6.500 €

Versicherungssumme*
bis

 25 €
 40€
 50€
 60€
 75 €
 90€



Am	Leben	teilhaben,	sich	austauschen,	Alltag	und	Freizeit	
genießen	–	mit	Ihren	neuen	Hörsystemen	müssen	Sie	dar-
auf	nicht	mehr	verzichten.

Hörsysteme	 sind	 Qualitätsprodukte,	 die	mit	modernster,	
digitaler	 Technik	 auf	 kleinstem	 Raum	 ausgestattet	 sind	
und	entsprechend	ihren	Preis	haben.

Es	sind	wichtige	finanzielle	 Investitionen	in	Ihre	Lebens-	
qualität,	die	man	nicht	ständig	zur	Verfügung	hat.	Des-
halb	empfehlen	wir	 Ihnen	eine	zusätzliche	Absicherung,	
da	Zuschüsse	der		Krankenkassen	oftmals	begrenzt	sind.

Beim	täglichen	Gebrauch	zu	Hause	oder	auf	Reisen	–	auch	
bei	 aller	 Vorsicht	 –	 kann	 es	 immer	 wieder	 passieren,	
dass	Ihre	Hörsysteme	einmal	beschädigt	werden	oder	ab-
handen	kommen.

Wir	kennen	diese	Problematik	und	bieten	Ihnen	einen	
durchdachten	
Rundum-Service:	Neben	optimalen	Pflege-	und	Reini-
gungsprodukten,	die	das	Leben	Ihrer	Hörsysteme	verlän-
gern,	können	Sie	diese	auch	direkt	bei	uns	versichern.

Die	Hörsystem-Versicherung	der	Mannheimer	Versicher-	
ung	AG	schützt	 Ihr	Hörsystem	gegen	die	Gefahren	des	
täglichen	Lebens,	im	Alltag,	beim	Sport,	rund	um	die	Uhr	
und	weltweit,	also	auch,	wenn	Sie	auf	Reisen	sind.

Die optimale Absicherung 
für Ihr Hörsystem

Unser Rundum-Service 
für Sie

Im	 Schadenfall	wenden	 Sie	 sich	 bitte	 direkt	 an	 Ihren	
Experten.	Wir	kümmern	uns	für	Sie	um	die	Schadenab-
wicklung	und	darum,	dass	Ihr	Hörsystem	so	schnell	wie	
möglich	 repariert	 wird	 oder	 Sie	 ein	 Ersatzgerät	 erh-
alten.

Wir	prüfen	für	Sie,	ob	Ihre	Krankenkasse	einen	Zuschuss	
für	die	Reparatur	oder	den	Ersatz	Ihres	Hörsystems	er-
bringt.	Dieser	Zuschuss	deckt	häufig	nur	einen	Teil	der	
anfallenden	Kosten.	

Im	Schadenfall	tragen	Sie	eine	Selbstbeteiligung:

•	Bei	Reparaturschäden	50	€		
•	Bei	Ersatz	des	Gerätes	25	%	der	Versicherungssumme		
			

Schnelle und kompetente
Hilfe im Schadenfall

Bitte bringen Sie im Schadenfall
folgende Unterlagen mit:

•	Die	Versicherungsbestätigung	
•	Bei	Diebstahl:	die	polizeiliche	Anzeige
•	Bei	Verlust:	
			einen	Meldenachweis	des	Fundbüros

und
•	das	defekte	Gerät

Der Versicherungsschutz der 
Mannheimer Versicherung AG 
gilt für Ihr Hörsystem:

• Weltweit
•	Bei Abhandenkommen des Hörsystems
   - durch	Verlieren	oder	Liegenlassen
			-	durch	einfachen	Diebstahl,	Einbruch-Diebstahl
	 		oder	Raub

• Bei Beschädigung des Hörsystems
   - durch	Bruch
			-	durch	Unfall	des	Hörgeräteeigentümers
			-	durch	Eindringen	von	Wasser	oder		
					Feuchtigkeit	(nicht	Schweiß)
			-	durch	mut-	oder	böswillige	Zerstörung	Dritter


